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BÜNDNEr Schiesssportverband 

Federaziun Grischuna dal Sport da Tir 

Federazione Grigionese del Tiro Sportivo 
 

 

 

AUSFÜHRUNGSBESTIMMUNGEN 
Verbandsstiche Gewehr 50m 

 

 

 

Reg. Nr. 2.6.2 Ausgabe 2022 

 

Art. 1 Allgemeines 

 

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung 

geschlechtlicher Sprachformen verzichtet.  

Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichwohl für alle Geschlechter. 

 

Grundlagen sind die im Durchführungsjahr gültigen:  

- Regeln für das sportliche Schiessen (RSpS) des Schweizer  

Schiesssportverbands (SSV)  

- Reglement Verbandsstich Gewehr 50m Reg. Nr. 2.6.1 

 

 

Art. 2 Organisation 

 

Die Verbandsstiche 50m Gewehr können an den vom Verein festgesetzten 

Übungsanlässen geschossen werden. 

Die Saison für die Verbandsstiche dauert vom 15. März bis 15. Oktober. 

 

Art. 3 Programme 

Kranzkartenstich 

Trefferfeld: A 10 

Schusszahl: 10 Schüsse Einzelfeuer 

Stellung: Liegend frei. 

Seniorveteranen und Junioren U15 dürfen 

diesen Stich liegend aufgelegt schiessen. 

Kosten: Hauptdoppel CHF 10.- 

Nachdoppel CHF 9.- 

Auszeichnung: Kranzkarte zu CHF 8.- 

86 Punkte für Elite 

84 Punkte für Junioren U21 und Veteranen 

83 Punkte für Junioren U15 und 

Seniorveteranen 

Besondere Bestimmung: Der Kranzkartenstich kann einmal 

wiederholt werden. 
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Einzelwettschiessen 

 

Liegendprogramm 
 

Trefferfeld: A 10 

Schusszahl: 20 Schüsse Einzelfeuer 

Stellung: Liegend frei 

Seniorveteranen und Junioren U15 dürfen 

diesen Stich liegend aufgelegt schiessen. 

Kosten: CHF 10.- 

Auszeichnung: Kranzkarte CHF 8.- 

 184 Punkte für Elite 

180 Punkte für Junioren U21 und Veteranen 

176 Punkte für Junioren U15 und 

Seniorveteranen 

 

Kniendprogramm 
 

Trefferfeld: A 10 

Schusszahl: 10 Schüsse Einzelfeuer 

Stellung: Kniend 

Kosten: CHF 10.- 

Auszeichnung: Kranzkarte CHF 8.- 

86 Punkte für Elite 

84 Punkte für Junioren U21 und Veteranen 

83 Punkte für Junioren U15 und 

Seniorveteranen 

 

Besondere Bestimmung: Der Teilnehmer kann das Einzelwett- 

schiessen sowohl liegend wie auch kniend 

absolvieren. 
 

Obligatorisch-Programm 

 

Trefferfeld: A 10 

Schusszahl: 30 Schüsse Einzelfeuer; 

3 Passen zu je10 Schüssen 

Stellung: 20 Schüsse liegend und 10 Schüsse kniend; 

Junioren U21, Veteranen und 

Seniorveteranen können unter Verzicht auf 

die Vergünstigungen das ganze 

Programm liegend schiessen. 

Seniorveteranen und Junioren U15 dürfen 

diesen Stich liegend aufgelegt schiessen. 

Kosten: CHF 8.- 

Auszeichnung: Ehrenmeldung BSV 

250 Punkte für Elite 

244 Punkte für Junioren und Veteranen 

240 Punkte für Junioren U15 und 

Seniorveteranen 
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Spezialauszeichnung: 10 Ehrenmeldungen berechtigen zum 

Bezug der ersten Auszeichnung 

20 Ehrenmeldungen berechtigen zum 

Bezug der zweiten Auszeichnung 

30 Ehrenmeldungen berechtigen zum 

Bezug der dritten 

40 Ehrenmeldungen berechtigen zum 

Bezug der vierten Auszeichnung 

50 Ehrenmeldungen berechtigen zum 

Bezug der FÜNFten Auszeichnung. 

 

Die Auszeichnung können bei der Abteilung Gewehr 10/50m unter Vorlage der 

entsprechenden Anzahl Ehrenmeldungen bezogen werden. 

 

Matchfondstich 
 

Trefferfeld: A 10 

Schusszahl: 30 Schüsse Einzelfeuer 

Stellung: Elite, Junioren U15, U21: 15 Schüsse liegend 

15 Schüsse kniend 

 Veteranen,  

 Seniorveteranen:  30 Schüsse liegend 

Kosten: CHF 10.- 

Auszeichnung: Kranzkarte CHF 8.- 

270 Punkte für Elite 

 272 Punkte für Veteranen liegend 

 266 Punkte für Seniorveteranen liegend 

264 Punkte für Junioren U21  

260 Punkte für Junioren U15  

Kranzkarte CHF 6.- 

255 Punkte für Elite 

249 Punkte für Junioren U21 

  245 Punkte für Junioren U15  
 

Art. 3 Standblätter 

 

Die Vereine erhalten die notwendige Anzahl Standblätter auf Bestellung oder 

aufgrund der Beteiligung des Vorjahres von der Abteilung Gewehr 10/50m. 

Zusammen mit den Standblättern erhalten die Vereine ein Abrechnungs- 

formular. 

 

Art. 4 Administrative Weisungen 

 

Probeschüsse sind nur vor Beginn des Stiches gestattet. 

 

Resultate, die auf elektronischen Anlagen geschossen werden, müssen gedruckt 

sein. Von Hand Übertragene Resultate werden nicht anerkannt. 

 

Der angefangene Stich, bzw. die angefangene Passe, darf nicht unterbrochen 

werden. 
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Art. 5 Abrechnung/Kranzkarten/Kosten 

 

Die Abrechnung der Verbandswettkämpfe hat bis 20. Oktober mit dem 

Abrechnungsformular zu erfolgen. Alle Standblätter, benutzte, verschriebene 

oder leere sind der Abrechnung beizulegen. 

 

Die Kranzkarten werden den Vereinen zusammen mit der Rechnung FÜR die 

Anzahl geschossener Doppel zugestellt. 

 

Die Rechnung ist innert 30 Tagen zu bezahlen. 

 

 

Genehmigt vom KV BSV anlässlich der Vorstandssitzung vom 16. Oktober 2021 

 

 

Der Präsident:  Carl 

Frischknecht Die Abteilung Gewehr 10/50m: 

 Lars Färber 


